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(reschiftshericht

des

Verwaltungsgerichtes

fiir

das Jahr 1937.

Das Verwaltungsgericht erstattet hiermit fir das
Jahr 1937 den in Art. 44 des Gesetzes vom 31. Oktober
1909 betreffend die Verwaltungsrechtspflege vorgesehe-
nen Bericht.

Zum nichtstindigen Vizeprisidenten des Gerichts
wurde im Berichtsjahr gewiihlt Jules Schlappach, Fiir-
sprecher in Tavannes. Als ordentliche Gerichtsmitglieder
wurden Dr. W. Michel, Fiirsprecher in Interlaken, und
Dr. Peter Schaad, Firsprecher in Bern, bisher Ersatz-
mann, gewihlt. An Stelle des Letztern wurde als Ersatz-
mann neu gewihlt Dr. M. Trosch, Firsprecher in Bern.

Das Verwaltungsgericht hat im Berichtsjahr 21
Sitzungen der I. Kammer und 19 Sitzungen der II. Kam-
mer abgehalten. Erledigt wurden im Berichtsjahr total
332 Streitfille, wobei 142 Fille in die einzelrichterliche
Kompetenz des Prisidenten fielen. Alsunerledigt mussten
auf das Jahr 1938 iibertragen werden 81 Fille. Es ist im
Vergleich zum Vorjahr ein kleiner Riickgang der Ge-
schiftslast festzustellen. Er scheint aber nur voriiber-
gehender Art gewesen zu sein. (Siehe nachfolgende
Tabelle.)

Gegenstand der im Berichtsjahr vom Verwaltungs-
gericht als einzige kantonale Urteilsinstanz beurteilten
Streitfille waren :

14 Einkommensnachsteuern,

3 Vermogensnachsteuern,

Strassen- bzw. Briickenbeitrige,
Kanalisationsbeitragspilicht,

Kurtaxen,

Riickforderung von Handidnderungsgebiihr,
Schwellenbeitragsptlicht,

Beitrag an Pfarrbesoldung,

Wasserzins,

Beseitigung einer vorschriftswidrigen Baute.
Der Prisident in seiner Kompetenz als Evnzelrichter
beurteilte im Berichtsjahr folgende Streitfille :
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6 Einkommensnachsteuern,

2 Vermogensnachsteuern,

3 Unterstiitzungsstreitigkeiten nach Art. 11, Ziff. 4
VRG,

1 Klage gemiiss Art. 56 StG,

1 Kanalisationseinkaufsgebiihr.
Das Gericht behandelte ferner 23 Justizgeschafte

(Kompetenzkonflikte u. a.).

Die im Jahre 1937 eingelangten Beschwerden iiber
Einkommensteuer betrafen :

1 Beschwerde das Steuerjahr 1928

1 » » » 1930
1 » » » 1931
1 » » » 1932
6 Beschwerden » » 1933
26 » » » 1934
98 » » » 1985
83 » » » 1936
4 » » » 19387
221

Die im Jahre 1937 vom Verwaltungsgericht und
vom Prisidenten beurteilten Beschwerden iiber Ein-
kommensteuer betrafen :

1 Beschwerde das Steuerjahr 1928

4 Beschwerden » » 1981
5 » » » 1982
10 » » » 1933
24 » » » 1934
73 » » » 1935
48 » » » 1936
3 » » » 1937
168
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Ubersicht der Geschifte im Berichtsjahr 1937.

Aus der Tabelle «Ubersicht der Geschiifte» geht
hervor, dass im Vergleich zum Vorjahr von der Gesamt-
arbeit des Gerichts im Berichtsjahr ein erheblicherer
Teil in die Entscheidungskompetenz des Prisidenten als
Finzelrichter entfiel, was teilweise auf die neuen gesetz-
lichen Erlasse zuriickzufiihren ist.

Die Zuteilung der. Geschiifte auf die verschiedenen
Instanzen (I. Kammer, II. Kammer, Einzelrichter)
bietet organisatorisch wohl etwa Schwierigkeiten, doch
hat die durch das Wiederherstellungsgesetz vom 30. Juni
1935 vorgesehene Kompetenzverteilung eine speditivere
Erledigung tiir viele Geschiifte erméglicht. Es kann also
auch heute noch gesagt werden, dass die eingefiihrte
Ordnung, die auch die Besetzung des Amtes.des Vize-
priasidenten im Nebenamt brachte, sich bewithrt hat.
Bei einer: wesentlichen Mehrbelastung des Gerichts,
etwa durch Zuteilung neuer Aufgaben oder infolge iiber-
méssiger Zunahme der Geschifte, kénnte indessen der
Wert der gegenwiirtigen Organisation fraglich werden.
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Da Art. 44 des Verwaltungsrechtspflege-Gesetzes
verlangt, dass im Bericht auch auf beobachtete Méngel
in der Gesetzgebung hingewiesen werde, mochten wir
aus der Reihe der festgestellten Unzulinglichkeiten, die
dem Richter bei der Anwendung der gesetzlichen Er-
lasse etwa auffallen, die folgenden im besondern erwithnt
haben :

1. Art. 40 ff. des Steuergesetzes ordnen das Nach-
steuerwesen fiir den Kanton in dem Sinne, dass im Falle
einer festgestellten Steuerverschlagnis eine Nachsteuer
im dreifachen Betrage der entzogenen Steuer zu bezahlen
ist. Dabei ist den zustindigen Fiskalbehiorden die Kom-
petenz, eine Reduktion der- Nachsteuerforderung  ein-
treten zu lassen, eingeriumt. Diese Kompetenz besitzt
das Gericht als Justizbehorde dagegen nach dem
Gesetzeswortlaut nicht. Es muss in jedem Falle, der den
Tatbestand - der Steuerverschlagnis erfiillt; zum drei-
fachen Nachsteuerbetrag verurteilen. Nun ist-es gerade
das Gericht, das die Einzelheiten solcher Fille erfahrt
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und feststellt, wie sehr die verschiedenen Fille in ihren
subjektiven und objektiven Tatbestandsmomenten sich
voneinander unterscheiden. Es ist bemithend fiir ein
Gericht, das den besten Einblick erhilt, solchen Ver-
schiedenartigkeiten keine Rechnung tragen zu diirfen,
die Verwaltungsinstanz kann indessen, selbst ohne justiz-
migsige Prifung, je nach ihrem Befinden, Reduktionen
vornehmen. Das setzt Richter der Gefahr aus, selbst
begriindete Nachsteuerklagen abzuweisen, wenn ihnen
der angedrohte Rechtsnachteil der dreifachen Steuer als
tir den zu beurteilenden Fall ungerechtfertigt hart er-
scheint. Wohl sieht § 6la des Dekretes vom 13. Mai
1937 fiir einige wenige Tatbestinde eine Nachsteuer nur
im einfachen Betrage vor, doch wird auch diese Bestim-
mung den Verschiedenartigkeiten der Steuerverschlagnis-
tille nicht gerecht. Si hat auch nicht diese im Auge.
Dem zustindigen Gericht sollte deshalb durch das Ge-
setz die Moglichkeit geboten werden, in seinen Ent-
scheiden zu Nachsteuern im ein- bis dreifachen Betrage
verurteilen zu konnen.

2. Das Verwaltungsgericht ist in Erbschaftssteuer-
sachen Beschwerdeinstanz, also nur auf Kassations-
griinde priifendes Gericht gegeniiber den amtlichen Ein-
schitzungen der kantonalen Steuerverwaltung. Prozess-
rechtlich ist aberfiir erstinstanzliche Entscheidungen iiber
Streitigkeiten zwischen Parteien nur die Schaffung von
frei uberpriifenden Instanzen richtig. Kassationsin-
stanzen haben begrifflich eine untere gerichtliche Instanz
zur Voraussetzung. Das sollte auch bei 6ffentlich-
rechtlichen Forderungen so gehalten werden. Das Rich-
tige wiire deshalb eher die Einfithrung eines Klage-
verfahrens vor dem Verwaltungsgericht als frei urteilende
kantonale Instanz gewesen.

Die Praxis sucht sich deshalb auf diesem Gebiet
mit einem weniger kategorisch gehaltenen Begriff der
Beschwerde als in den Einkommensteuersachen zu be-
helfen.
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3. Ein Dekret vom 11. November 1935 hat die
Zustindigkeit der Regierungsstatthalter fiir einen Teil
der offentlichrechtlichen Leistungen, iiber die frither das
Verwaltungsgericht urteilte, eingefithrt und letzterem
die Aufgabe einer Beschwerdeinstanz iiberbunden. Auch
hier lisst sich nicht ein reines Beschwerdeverfahren
durchfithren, weil das Verfahren vor dem Regierungs-
statthalter miindlich stattfinden musste. Vor oberer
Instanz kommt es dann mehr auf ein Appellations-
verfahren heraus (vgl. dazu Prof. E. Blumenstein in
Monatsschrift ~ fiir ~ bernisches ~ Verwaltungsrecht,
Bd. XXXV, 8. 53 {t.).

4. Nur nebenbei moéchten wir darauf aufmerksam
machen, dass bei der Anwendung der neueren Dekrete,
besonders betreffend Steuersachen, die gerichtlichen Be-
horden immer wieder auf Bestimmungen stossen, die als
mit dem (Gesetzestext, weil iiber ihn hinausgehend, un-
vereinbar und deshalb als gesetz- und verfassungswidrig
erklirt werden missen. Es ist indessen nicht Sache
dieses Berichtes, die einzelnen bisher festgestellten Fille
aufzufithren. Vielleicht empfiehlt sich bei den Vor-
beratungen iiber die gesetzesausfiihrenden Erlasse die
Einholung einer Vernehmlassung der richterlichen In-
stanz, die sich mit der einschligigen Materie zu befassen
hat.

Bern, den 23. Juni 1938.

Im Namen des Verwaltungsgerichtes,

Der Prisident :
Halbeisen.

Der Gerichtsschreiber :
Diibi.






	Geschäftsbericht des Verwaltungsgerichtes

